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Ihre kollektive Krankenhausversicherung

Der Vertrag für die kollektive Krankenhausversicherung von Ethias in Partnerschaft mit Medexel läuft am 31. Dezember 2025 aus.
Nach einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren wurde ein neuer Vertrag mit Ethias in Eigenregie für eine Laufzeit von sechs Jahren vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2031 abgeschlossen.
Welche Folgen hat das für Sie?
Sie sind Mitglied des Vertrags für die kollektive Krankenhausversicherung von Ethias/Medexel?
· Wenn Sie und Ihre Familienangehörigen bereits bei der derzeitigen Krankenhausversicherung von Ethias/Medexel versichert sind, brauchen Sie nichts zu unternehmen. Ihre Versicherung wird automatisch auf Ethias übertragen. 

Ethias übernimmt die von Medexel auf der Grundlage der aktuellen kollektiven Krankenhausversicherung eröffneten Fälle und gewährleistet die Kontinuität der Garantien, die den Haupt- und Mitversicherten infolge eines Krankenhausaufenthalts, einer Erkrankung oder einer Krankheit zustehen, der bzw. die vor dem 1. Januar 2026 eingetreten ist und auf der Grundlage der aktuellen kollektiven Police abgedeckt ist.
Wenn Sie einen offenen Fall haben, erhalten Sie ein erläuterndes Schreiben von Ethias sowie Informationen über die Rückerstattung Ihrer Kosten an Ihren Wohnsitz.
[bookmark: _Hlk203399584]Zur Beachtung: Denken Sie daran, Ihre Personalabteilung über Änderungen der Adresse, des Bankkontos oder der zu versichernden Person zu informieren.

· Sie möchten Ihren derzeitigen Vertrag ändern (vom Grundpaket zum erweiterten Paket oder umgekehrt)? Füllen Sie dann das Mitgliedschaftsformular aus und übermitteln Sie es vor dem 01.12.2025 an Ihre Personalabteilung.

· Wenn Sie Ihren Vertrag für die kollektive Krankenhausversicherung kündigen möchten, müssen Sie Ihre Personalabteilung vor dem 01.12.2025 darüber informieren.
Sie sind kein Mitglied des Vertrags für die kollektive Krankenhausversicherung von Ethias/Medexel?
Um die kollektive Krankenhausversicherung abzuschließen, müssen Sie das Mitgliedschaftsformular ausfüllen und es bei Ihrer Personalabteilung einreichen.
· Wenn Sie (oder Ihre Familienangehörigen) innerhalb von drei Monaten nach Dienstantritt Mitglied werden, beginnt Ihre Krankenhausversicherung am ersten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem der Antrag auf Mitgliedschaft eingegangen ist.
· Wenn Sie später Mitglied werden, beginnt die Krankenhausversicherung ab dem dritten Monat nach dem Monat, in dem der Antrag auf Mitgliedschaft eingegangen ist.
Weitere Informationen über die Versicherungspolice finden Sie in der informativen Broschüre, die ab September auf der Website des KSD verfügbar ist.
Weitere Informationen über die Versicherungspolice finden Sie in der Informationsbroschüre auf der Website des Kollektiven Sozialdienstes. 

Was sind die wichtigsten Änderungen im Vergleich zum aktuellen Versicherungsschutz?
Die Abdeckung wird in der Informationsbroschüre beschrieben, die auf der Website des Kollektiven Sozialdienstes verfügbar ist. 
Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im Vergleich zum aktuellen Versicherungsschutz:
· Im Falle einer anerkannten schweren Krankheit wird der Höchstbetrag für die Erstattung von Fahrtkosten auf 300,00 Euro pro Person und Kalenderjahr (statt bisher 250 €) angehoben.
· Die Kostenübernahme für Geburtshilfe wird für einen Zeitraum von maximal zwölf Tagen und bis zu einem Höchstbetrag von 820 € (statt bisher 620 €) gewährt;
· Bei einer anerkannten schweren Krankheit werden die Kosten für eine Perücke oder eine externe Brustprothese bis zu 1000,00 Euro pro Rezept erstattet (statt bisher 500 €).
· Ein Krankenhausaufenthalt zur Behandlung für assistierte Reproduktion, für die ein gesetzlicher Zuschuss gewährt wird, ist ebenfalls versichert.
Wie hoch ist der jährliche Prämienbetrag in den Jahren 2026 und 2027?
Der Betrag hängt vom Alter am 1. Januar und der Wahl des Tarifs ab: Grundpaket oder Erweitert.
Grundpaket: 
· Option eines Gemeinschaftszimmers/Zweibettzimmers
· Keine jährliche Selbstbeteiligung bei Krankenhausaufenthalt
Erweitertes Paket:
· Option eines Einzelzimmers
· Jährliche Selbstbeteiligung in Höhe von 250 € pro Versichertem und Kalenderjahr bei Krankenhausaufenthalten, außer bei schweren Krankheiten, die in der Liste aufgeführt sind.

	
Hauptversicherter
oder Zweitversicherter
	
Grundversicherung
(Gemeinschaftszimmer)

Keine Selbstbeteiligung im Gemeinschafts- oder Zweibettzimmer

	
Erweitertes Paket
(Einzelzimmer)

Selbstbeteiligung 250 € pro Jahr pro Versichertem im Einzelzimmer

	0 bis 20 Jahre
	48,83 €
	89,01 €

	21 bis 49 Jahre
	112,20 €
	212,11 €

	50 bis 66 Jahre
	201,76 €
	400,44 €

	Ab 67 Jahre
	470,04 €
	917,88 €




NEU: Paket für ambulante Kosten und Paket für zahnärztliche Kosten
Wenn Sie die kollektive Krankenhausversicherung abgeschlossen haben, haben Sie die Möglichkeit, ein zusätzliches Pflegepaket abzuschließen: Paket für ambulante Kosten oder Paket für zahnärztliche Behandlung.
Diese Mitgliedschaft gilt nur für aktive Mitglieder des Personals und Personen, die als Zweitversicherte Mitglied werden können. Pensionierte Beamte und ihre Zweitversicherten fallen nicht unter diese ergänzenden Pflegeversicherungspakete. 
Der gesamte Verwaltungsprozess für die Pflegepakete findet ausschließlich zwischen Ihnen und Ethias statt. Die gesamte Korrespondenz und die Kontakte erfolgen auf individueller Basis.
ℹ️ Für weitere Informationen über Selbstbehalte, Höchstgrenzen und Wartezeiten steht ab September eine erläuternde Broschüre auf der Website des KSD zur Verfügung.
· Ambulanzversicherung

	
	Jahresprämie pro Person

	
	

	Erwachsener
	418,24 €

	Kind (bis einschließlich 24 Jahre und wohnhaft beim Hauptversicherten)
	273,96 €



· Zahnarztversicherung

	
	Jahresprämie pro Person

	
	

	Erwachsener
	184,21 €

	Kind (bis einschließlich 24 Jahre und wohnhaft beim Hauptversicherten)
	120,66 €




